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Verwendung einer Zugmaschine i.S. von § 3 Nr. 7 Buc hst. a 
KraftStG bei Energieerzeugung in einer Biogasanlage  
 
Ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb i.S. de s § 3 Nr. 7 
Buchst. a KraftStG liegt nicht vor, wenn nach dem G esamtbild 
der Verhältnisse die land- und forstwirtschaftliche  Betätigung 
nur die untergeordnete Bedeutung einer Hilfstätigke it hat und 
die gewerbliche Betätigung dem Betrieb das Gepräge gibt. Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn ein Land- oder Fors twirt seine 
gesamte Ernte zur Energieerzeugung in einer Biogasa nlage ein-
setzt und die erzeugte Energie entgeltlich an Dritt e abgibt. 
 
 
KraftStG § 3 Nr. 7 Buchst. a, § 12 Abs. 2 
 
Urteil vom 6. März 2013     II R 55/11 
 
Vorinstanz: Niedersächsisches FG vom 27. Oktober 20 11  
14 K 37/10 (EFG 2012, 178) 
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G r ü n d e  

 

I. 

Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) ist Halter einer Zug-

maschine. Er betreibt mit selbst erzeugter Biomasse  eine Bio-

gasanlage sowie ein Blockheizkraftwerk zur Erzeugun g von 

Strom, den er entgeltlich in das öffentliche Stromn etz ein-

speist. Die gesamte Ernte des Klägers wird zur Stro merzeugung 

verwertet. 

 

Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt - -FA--) 

hatte die Zugmaschine des Klägers auf dessen Antrag  hin für 

die Zeit ab dem 27. Juni 2007 gemäß § 3 Nr. 7 des K raftfahr-

zeugsteuergesetzes (KraftStG) von der Kraftfahrzeug steuer be-

freit. Der Kläger hatte seinen Antrag damit begründ et, dass er 

seine Zugmaschine ausschließlich in seinem land- un d forst-

wirtschaftlichen Betrieb zum Grasmähen, zum Pflügen  und zum 

Transport der Silage verwende. 

 

Nach einer beim Kläger durchgeführten Außenprüfung gelangte 

das FA zu der Auffassung, dass beim Kläger ertragst euerrecht-

lich kein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, sondern ein 

einheitlicher Gewerbebetrieb vorliege, dessen Gegen stand aus-

schließlich der Betrieb einer Biogasanlage zum Zwec k der 

Stromerzeugung sei. Aus diesem Grunde sah das FA di e Voraus-

setzungen für die gewährte Steuerbefreiung nach § 3  Nr. 7 

KraftStG nicht als erfüllt an und setzte gegen den Kläger mit 

Änderungsbescheid vom 9. November 2009 die Kraftfah rzeugsteuer 

für die Zugmaschine für die Zeit ab dem 27. Juni 20 07 auf 

jährlich 533 € fest. 

 

Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg. Das Finan zgericht 

(FG) führte aus, im Betrieb des Klägers stehe die g ewerbliche 
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Betätigung der Energieerzeugung im Vordergrund. Dam it liege 

kein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb i.S. des § 3 

Nr. 7 Buchst. a KraftStG vor. Eine Trennung zwische n der ge-

werblichen Stromerzeugung und der land- und forstwi rtschaftli-

chen Erzeugung von Biomasse komme nicht in Betracht , weil eine 

planmäßige Verbindung beider Bereiche bestehe und d ie land- 

und forstwirtschaftliche Erzeugung von Biomasse nur  eine deren 

Verstromung vorgelagerte Hilfstätigkeit sei. Das Ur teil des FG 

ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2012, 178 veröffent-

licht. 

 

Mit der Revision rügt der Kläger die Verletzung des  § 3 Nr. 7 

Buchst. a KraftStG. Seine Zugmaschine werde ausschl ießlich zur 

Bearbeitung von Acker- und Grünlandflächen verwende t, diene 

nur zur Erzeugung von Biomasse und sei auch ertrags teuerrecht-

lich der landwirtschaftlichen Urproduktion zuzuordn en. Demge-

genüber stelle der Bereich der Verstromung einen re lativ klei-

nen Bereich des Gesamtbetriebs dar. Insoweit bedürf e es für 

die Anwendung des § 3 Nr. 7 Buchst. a KraftStG eine r Trennung 

des Betriebs in zwei Verarbeitungsstufen, wobei die  Zugma-

schine nur für die landwirtschaftliche Urproduktion  verwendet 

werde. 

 

Der Kläger beantragt, die Vorentscheidung sowie den  Bescheid 

vom 9. November 2009 in Gestalt der Einspruchsentsc heidung vom 

20. Januar 2010 aufzuheben. 

 

Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurü ckzuweisen. 

 

II. 

Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzu weisen 

(§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). D as FG hat 

zutreffend erkannt, dass die Voraussetzungen des § 3 Nr. 7 
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Buchst. a KraftStG nicht erfüllt sind. 

 

1. Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 2 KraftStG ist die Kraftfa hrzeug-

steuer neu festzusetzen, wenn die Voraussetzungen f ür eine 

Steuerbefreiung wegfallen oder wenn nachträglich fe stgestellt 

wird, dass diese Voraussetzungen nicht vorgelegen h aben oder 

nicht vorliegen. Erfasst wird auch der Fall, dass d ie Steuer-

festsetzung oder Freistellung auf einem Rechtsirrtu m beruhte 

(Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 20. Augus t 1985 

VII R 182/82, BFHE 144, 465, BStBl II 1985, 716; vo m 

5. Oktober 2004 VII R 73/03, BFHE 208, 303, BStBl I I 2005, 

222). Die Neufestsetzung darf, auch zur Berichtigun g einer 

rechtsfehlerhaften Freistellung, innerhalb der Fest setzungs-

frist rückwirkend erfolgen (BFH-Urteil in BFHE 144,  465, BStBl 

II 1985, 716). Diese Voraussetzungen sind vorliegen d erfüllt, 

weil die Zugmaschine des Klägers nicht i.S. des § 3  Nr. 7 

Buchst. a KraftStG ausschließlich in einem land- od er forst-

wirtschaftlichen Betrieb verwendet wird. 

 

2. Gemäß § 3 Nr. 7 Buchst. a KraftStG ist das Halte n u.a. von 

Zugmaschinen von der Kraftfahrzeugsteuer befreit, s olange 

diese Fahrzeuge ausschließlich "in" land- oder fors twirt-

schaftlichen Betrieben verwendet werden. 

 

a) Ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb i.S . des § 3 

Nr. 7 Buchst. a KraftStG ist eine Wirtschaftseinhei t, in der 

die Produktionsfaktoren Boden, Betriebsmittel und m enschliche 

Arbeit zusammengefasst sind und, aufeinander abgest immt, plan-

mäßig eingesetzt werden, um Güter zu erzeugen und z u verwerten 

oder Dienstleistungen bereitzustellen (BFH-Urteile in BFHE 

144, 465, BStBl II 1985, 716; vom 22. September 199 2 

VII R 45/92, BFHE 169, 478, BStBl II 1993, 200; vgl . auch 

Eisele in Rössler/Troll, BewG, § 33 Rz 3, m.w.N; Br uschke in 
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Gürsching/Stenger, Bewertungsrecht, § 33 BewG Rz 17 ). Da keine 

Anhaltspunkte für eine spezifisch kraftfahrzeugsteu errecht-

liche Bestimmung des Begriffs "landwirtschaftlicher  Betrieb" 

bestehen, können insoweit die Vorschriften des Bewe rtungs-

rechts herangezogen werden. Die bewertungsrechtlich en Fest-

legungen sind kraftfahrzeugsteuerrechtlich zwar nic ht bindend; 

es können aber auch für die Auslegung des § 3 Abs. 7 Buchst. a 

KraftStG die allgemeinen Grundsätze zur Bestimmung des bewer-

tungsrechtlichen Begriffs eines Betriebes der Landw irtschaft 

zugrunde gelegt werden (BFH-Urteil in BFHE 169, 478 , BStBl II 

1993, 200, m.w.N.). 

 

b) In Abgrenzung zum Betrieb der Land- und Forstwir tschaft 

liegt ein einheitlicher Gewerbebetrieb vor, wenn na ch dem Ge-

samtbild der Verhältnisse die land- und forstwirtsc haftliche 

Betätigung nur die untergeordnete Bedeutung einer H ilfstätig-

keit hat und die gewerbliche Betätigung dem Betrieb  das Ge-

präge gibt (BFH-Urteile vom 16. November 1978 IV R 191/74, 

BFHE 126, 220, BStBl II 1979, 246; vom 23. Septembe r 1988 

III R 182/84, BFHE 154, 364, BStBl II 1989, 111; vo m 

8. November 2007 IV R 24/05, BFHE 219, 567, BStBl I I 2008, 

356). Die getrennte Behandlung einer teils als land wirtschaft-

lich und teils als gewerblich anzusehenden Tätigkei t scheidet 

aus, wenn die Verbindung zwischen land- und forstwi rtschaftli-

cher und gewerblicher Tätigkeit planmäßig im Intere sse des 

Hauptbetriebs gewollt ist und sich beide Tätigkeits bereiche 

gegenseitig bedingen und derart miteinander verfloc hten sind, 

dass der gesamte Betrieb nach der Verkehrsauffassun g als ein-

heitlicher Betrieb anzusehen ist (BFH-Urteile in BF HE 126, 

220, BStBl II 1979, 246, und vom 25. März 2009 IV R  21/06, 

BFHE 224, 522, BStBl II 2010, 113). 

 

c) Ein solcher einheitlicher Gewerbebetrieb liegt v or, wenn 
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ein Land- oder Forstwirt seine gesamte Ernte zur En ergieerzeu-

gung in einer Biogasanlage einsetzt und die erzeugt e Energie 

entgeltlich an Dritte abgibt. Bei einer solchen Bet riebsfüh-

rung hat die land- und forstwirtschaftliche Erzeugu ng von Bio-

masse schon deshalb eine nur untergeordnete Bedeutu ng, weil 

Erträge ausschließlich durch den Absatz des erzeugt en Stroms 

erzielt werden. Im Vordergrund steht daher die gewe rbliche Be-

tätigung der Energieerzeugung, die sich nicht ohne Nachteil 

für das Gesamtunternehmen von der land- und forstwi rtschaftli-

chen Erzeugung von Biomasse trennen lässt. Dies füh rt zur Qua-

lifizierung des gesamten Betriebs als einheitlichen  Gewerbebe-

trieb (Leingärtner/Stalbold, Besteuerung der Landwi rte, 

Kap. 12, Rz 29; Wiegand, Die Information für Steuer berater und 

Wirtschaftsprüfer 2005, 667 und 2006, 497; Sarrazin  in 

Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 2 Rz 363; vgl. auch 

Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 6 . März 

2006, BStBl I 2006, 248 Tz. I.1.b). 

 

d) In Anwendung dieser Grundsätze sind im Streitfal l die Vo-

raussetzungen des § 3 Nr. 7 Buchst. a KraftStG nich t erfüllt. 

Nach den für den Senat bindenden (§ 118 Abs. 2 FGO)  tatsächli-

chen Feststellungen des FG verwertet der Kläger sei ne gesamte 

Ernte zur Erzeugung von Strom, den er entgeltlich i n das öf-

fentliche Stromnetz einspeist. Damit erhält der Bet rieb des 

Klägers sein entscheidendes Gepräge durch die gewer bliche Er-

zeugung von Strom. 

 

e) Die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 7 Buchst. a Kraf tStG kann 

auch nicht auf der Grundlage der vom Kläger begehrt en "theore-

tischen" Trennung des einheitlichen Gewerbebetriebs  in zwei 

Verarbeitungsstufen --zum einen die der "landwirtsc haftlichen 

Urproduktion" und zum anderen die der gewerblichen Strompro-

duktion-- gewährt werden. Insoweit ist das Vorbring en des Klä-
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gers, der Einsatz seiner Zugmaschine beschränke sic h aus-

schließlich auf den Bereich der landwirtschaftliche n Urproduk-

tion und insbesondere die Bearbeitung von Acker- un d Grünland-

flächen, unbeachtlich. 

 

aa) Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 3 Nr. 7 Buc hst. a 

KraftStG ist die tatsächliche --ausschließliche-- V erwendung 

des Fahrzeugs "in" einem land- oder forstwirtschaft lichen Be-

trieb erforderlich. Handelt es sich nicht um einen solchen Be-

trieb, ist der Tatbestand der Befreiungsvorschrift auch bei 

Einsatz des Fahrzeugs "wie von einem Landwirt" nich t erfüllt 

(BFH-Urteil vom 25. Oktober 1995 II R 45/92, BFHE 1 78, 459, 

BStBl II 1996, 11). 

 

bb) Bei einem einheitlichen Gewerbebetrieb erfüllt die Verar-

beitungsstufe der landwirtschaftlichen Urproduktion  für sich 

allein nicht die Merkmale eines land- und forstwirt schaftli-

chen Betriebs i.S. des § 3 Nr. 7 Buchst. a KraftStG . Eine Auf-

spaltung in land- und forstwirtschaftliche und sons tige Beför-

derungen kommt nicht in Betracht. Bereits die (mit § 3 Nr. 7 

Buchst. a KraftStG wortgleiche) Vorgängerregelung d es § 2 

Nr. 6 Satz 1 Buchst. a KraftStG 1972 war in ihrem W irkungsbe-

reich eng begrenzt (vgl. BFH-Urteile vom 24. Januar  1973 

II R 2/72, BFHE 109, 282, BStBl II 1973, 599; vom 

19. September 1984 II R 139/82, BFHE 142, 181, BStB l II 1985, 

108). Sie sollte "nur die Transporte der Landwirtsc haft, nicht 

jedoch die gewerblichen Unternehmen begünstigen" (v gl. 

Schriftlicher Bericht des Finanzausschusses vom 17.  Mai 1963, 

BTDrucks IV/1281 S. 1, rechte Spalte unten) und "na ch ihrem 

Sinn und Zweck so weit wie nur möglich auf den Bere ich der 

Land- und Forstwirtschaft beschränkt bleiben" (Schr iftlicher 

Bericht des Finanzausschusses vom 3. Dezember 1963,  BTDrucks 

IV/1690 S. 2, linke Spalte). An dieser engen Begren zung des 
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Befreiungstatbestands hat sich durch die nachfolgen den Ände-

rungen des KraftStG nichts geändert. 

 

3. Auch die Voraussetzungen des § 3 Nr. 7 Buchst. c  KraftStG 

sind, weil es vorliegend an einem land- oder forstw irtschaft-

lichen Betrieb fehlt, nicht erfüllt. 
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